Kapitel 1 Endausschüttung

ISIN: LU0303816028 

WKN: A0MWZL 

Geschäftsjahresbeginn: 01.05.2008 

Geschäftsjahresende: 30.04.2009 

Zahltag: 17.08.2009 

Ex-Tag: 03.08.2009 

Beschlusstag: 03.08.2009 

	§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG Buchstabe: 
	Privat-
vermögen 1)
pro Anteil
EUR 
	Betriebs-
vermögen
EStG 2)
pro Anteil
EUR 
	Betriebs-
vermögen
KStG 3)
pro Anteil
EUR 
	
	

	a)
	Betrag der Ausschüttung 4)


	0,1047868
	0,1047868
	0,1047868
	
	
73,35076



	 
	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre 
	0,0099250
	0,0099250
	0,0099250
	
	6,9475



	 
	nachrichtlich: gezahlter Ausschüttungsbetrag einschließlich einbehaltener Kapitalertragsteuer 
	0,0874000
	0,0874000
	0,0874000
	
	   61,18


	b)
	Betrag der
	 
	 
	 
	
	

	 
	ausgeschütteten Erträge
	0,0948618
	0,0948618
	0,0948618
	
	66,40326




	 
	- davon nichtabzugsfähige Werbungskosten im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 InvStG 
	0,0000000
	0,0000000
	0,0000000
	
	

	 
	ausschüttungsgleichen Erträge (Teilthesaurierungsbetrag)

	0,0186104
	0,0186104
	0,0186104
	
	13,02728

	 
	- davon nichtabzugsfähige Werbungskosten im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 InvStG 
	0,0186104
	0,0186104
	0,0186104
	
	

	c)
	In den ausgeschütteten Erträgen enthaltene
	 
	 
	 
	
	

	aa)
	(aufgehoben)
	–
	–
	–
	
	

	bb)
	steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung 
	0,0000000
	–
	–
	
	

	cc)
	Erträge im Sinne des § 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes 5)
	–
	0,0820448
	–
	
	

	dd)
	Erträge im Sinne des § 8b Abs. 1 des Körperschaftsteuergesetzes
	–
	–
	0,0820448
	
	

	ee)
	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes 5)
	–
	0,0000000
	–
	
	

	ff)
	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 8b Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes
	–
	–
	0,0000000
	
	

	gg)
	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind 
	0,0000000
	–
	–
	
	

	hh)
	steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 InvStG
	0,0000000
	–
	–
	
	

	 
	In den ausschüttungsgleichen Erträgen (Teilthesaurierungsbetrag) enthaltene 
	 
	 
	 
	
	

	cc)
	Erträge im Sinne des § 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes 5)
	–
	0,0182669
	–
	
	

	dd)
	Erträge im Sinne des § 8b Abs. 1 des Körperschaftsteuergesetzes
	–
	–
	0,0182669
	
	

	 
	In den ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen Erträgen (Teilthesaurierungsbetrag) kumulativ enthaltene 
	 
	 
	 
	
	

	ii)
	Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG
	0,0000000
	0,0000000
	0,0000000
	
	

	jj)
	Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde 6)
	0,0397383
	0,0397383
	0,0397383
	
	
27,81681

	 
	- davon im Zusammenhang mit Erträgen im Sinne des § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG 
	–
	0,0397383
	0,0397383
	
	

	kk)
	Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen 6)
	0,0000000
	0,0000000
	0,0000000
	
	

	 
	- davon im Zusammenhang mit Erträgen im Sinne des § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG 
	–
	0,0000000
	0,0000000
	
	

	ll)
	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG 7)
	–
	0,0083625
	0,0083625
	
	5,85375



	
	
	
	
	
	
	

	d)
	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung und der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG 
	0,1134721
	0,1134721
	0,1134721
	
	79,43047



	e)
	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG 
	0,0283680
	0,0283680
	0,0283680
	
	19,8576



	f)
	Betrag der ausländischen Steuern, der auf die in den ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt, und 
	 
	 
	 
	
	

	aa)
	nach § 4 Abs. 2 und 3 InvStG in Verbindung mit § 34c Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde 8)
	0,0099346
	0,0152088
	0,0152088
	
	
10,64616



	 
	- davon im Zusammenhang mit Erträgen im Sinne des § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG 
	–
	0,0152088
	0,0152088
	
	

	bb)
	nach § 4 Abs. 2 und 3 InvStG in Verbindung mit § 34c Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde 
	0,0000000
	0,0000000
	0,0000000
	
	

	cc)
	nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 und 3 InvStG in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist 8)
	0,0000000
	0,0000000
	0,0000000
	
	

	 
	- davon im Zusammenhang mit Erträgen im Sinne des § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG 
	–
	0,0000000
	0,0000000
	
	

	g)
	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG 
	0,0000000
	0,0000000
	0,0000000
	
	

	h)
	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 des Körperschaftsteuergesetzes in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag 
	–
	–
	0,0000000
	
	


^

1) Privatvermögen: Investmentanteile, die von Anteilinhabern steuerrechtlich im Privatvermögen gehalten werden.
2) Betriebsvermögen EStG: Investmentanteile, die von Anteilinhabern, die nach dem Einkommensteuergesetz besteuert werden, im Betriebsvermögen gehalten werden.
3) Betriebsvermögen KStG: Investmentanteile, die von Anteilinhabern, die nach dem Körperschaftsteuergesetz besteuert werden, im Betriebsvermögen gehalten werden.
4) Ausschüttung gemäß der Definition des BMF-Schreibens vom 2. Juni 2005 Randziffer 12.
5) Der Ertrag ist zu 100% ausgewiesen (davon steuerfrei 40% gemäß Teileinkünfteverfahren bzw. für vorgenommene Zwischenausschüttungen im Jahre 2008 steuerfrei 50 % gemäß Halbeinkünfteverfahren).
6) Die Einkünfte sind zu 100% ausgewiesen.
7) Der Betrag ist netto ausgewiesen.
8) Die Quellensteuern sind zu 100% ausgewiesen.

Der in deutsche Sprache übersetzte Jahresbericht der vorbezeichneten Investmentvermögen ist bei der FIL Investment Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus, Deutschland erhältlich. 
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